
Hinweis: Text bitte einrahmen. 

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat in 
seiner Sitzung am 24.09.2024 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst: 
 
  
  - Hauptausschuss 

Die im zusammengefassten einheitlichen Wahlvorschlag der Gruppen im 
Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan für den Hauptausschuss genannten 
Personen werden einstimmig als dessen Mitglieder/innen und Stellvertreter/innen 
gewählt.. 

  
  - Wirtschafts- und Tourismusausschuss 

Die im zusammengefassten einheitlichen Wahlvorschlag der Gruppen im 
Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan für den Wirtschafts- und 
Tourismusausschuss genannten Personen werden einstimmig als dessen 
Mitglieder/innen und Stellvertreter/innen gewählt. 

  
  - Werkausschuss 

Die im zusammengefassten einheitlichen Wahlvorschlag der Gruppen im 
Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan für den Werkausschuss genannten 
Personen werden einstimmig als dessen Mitglieder/innen und Stellvertreter/innen 
gewählt. 

  
  - Nachwahlen; hier: Schulträgerausschuss 

Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, auf Vorschlag der CDU-Fraktion, 
 

 Herrn Dr. Leo Reiser als stellvertretendes Mitglied in den Schulträgerausschuss 
zu wählen 

  
  - Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Kusel; 

 hier: Benennung von geeigneten Personen als beratende Mitglieder/innen 
Herr Ralf Spacky und Tamina Danneck werden dem Landkreis als beratende 
Mitglieder für die Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses benannt.   

  
  - Wahl der Mitglieder des Landkreises Kusel in die  

Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft 
Westpfalz (PGW)   
hier: Wahlvorschläge der Verbandsgemeinden 
Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, auf Vorschlag der Wählergruppe 
Danneck (WGD), 
 

 Herrn Frank Aulenbacher (SPD)  
 

als Wahlvorschlag der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für die Wahl der 
Mitglieder des Landkreises Kusel in die Regionalvertretung der 
Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) einzubringen. 

  
 

  - Bildung des "Kriminalpräventiven Rates" der Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan 
Die im zusammengefassten einheitlichen Wahlvorschlag der Gruppen im 
Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan für den,„Kriminalpräventiven Rat“  
genannten Personen werden einstimmig als dessen Mitglieder/innen und 
Stellvertreter/innen gewählt. 
 



   

  
  - Erlass einer Geschäftsordnung für den am 09. Juni 2024 neu gewählten 

Verbandsgemeinderat 
Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, sich als Geschäftsordnung für die 
Dauer seiner Wahlzeit (bis voraussichtlich 30. Juni 2029) die 
Mustergeschäftsordnung -samt der vorgenannten Ergänzungsformulierungen- zu 
geben und zwar in der jeweils gültigen Fassung der Mustergeschäftsordnung. Diese 
Mustergeschäftsordnung entspricht der Anlage der Verwaltungsvorschrift zum 
Vollzug der Gemeindeordnung; hier: Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte vom 
21. November 1994 (MinBl. S. 539, ber. 1996 S. 338) in der derzeit geltenden 
Fassung. Zur Simulation einer grundsätzlich möglichen digitalen Sitzung wurde ein 
entsprechender „Testlauf“ seitens des Verbandsgemeinderates angeregt. 

  
  - Beratung und Beschlussfassung zum Schulentwicklungsplan 

Der Verbandsgemeinderat beschloss mehrheitlich, dem Schulentwicklungsplan -in 
der vorliegenden Fassung- als Grundlage für die Maßnahmenplanung der 
Ganztagsförderung zu.  
 

  
  - Beratung und Beschlussfassung über die im Zuge der Umsetzung des 

Ganztagsförderungsgesetzes erforderlichen Maßnahmen 
Der Verbandsgemeinderat ermächtigte die Verwaltung auf der Grundlage der vom 
Planungsbüro „startklar!“ vorgetragenen Bestandsanalyse und Bedarfsplanung für 
die zukunftsorientierte Erweiterung und Anpassung der Grundschulgebäude, die für 
die Anforderungen des Ganztagsförderungsgesetzes notwendigen Maßnahmen 
weiterzuentwickeln. 
 
Dabei insbesondere 

 Prüfung der Möglichkeit des Erwerbs eines zum Verkauf stehenden 
Nachbargrundstückes der GS Pfeffelbach zwecks baulicher Erweiterung 

 Vergabe der Planungsaufträge für die Erweiterung GS Konken bis zur LP 3 

 Vergabe der Planungsaufträge für die Erweiterung der GS Neunkirchen bis 
zur LP 3 

 Prüfung einer Machbarkeitsstudie zur Verlegung der „Ganztagsschule in 
verpflichtender Form“ von der GS Kusel an die GS Rammelsbach 

 Erstellung eines Zeitplans bzw. einer Prioritätenliste 

 Angebot des Rundgangs durch die Schulen für den Schulträgerausschuss 
und interessierter Ratsmitglieder 

 
  
  - Neuanlage der Außenanlage Feuerwehrgerätehaus Kusel; hier: 

Auftragsvergabe 
 Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte, den 

Verbandsbürgermeister einstimmig bei einer Enthaltung, den Auftrag zur Neuanlage 
der Außenanlage inklusive Tiefbauarbeiten (Gewerk 1) im Rahmen des Neubaus 
des Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Kusel, nach erfolgter Ausschreibung, an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  
  - Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung zur 

Installation einer Notstromeinspeisung mit manueller Umschaltung 
in den Rathäusern Kusel und Altenglan (Grundsatzentscheidung). 
Der Verbandsgemeinderat beschloss mehrheitlich, die 
Verbandsgemeindeverwaltung mit der Angebotseinholung zu beauftragen. 
Weiterhin wurde Bürgermeister Dr. Spitzer ermächtigt, den Auftrag an den 

wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 



   

  
  - Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung zur Anschaffung 

eines mobilen 40/44kVA Stromerzeugers für die Rathäuser  
(Grundsatzentscheidung) 
Der Verbandsgemeinderat beschloss mehrheitlich, die 

Verbandsgemeindeverwaltung mit der Angebotseinholung zu beauftragen. 

Weiterhin wird Bürgermeister Dr. Spitzer ermächtigt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen 

  
  - Ausbau der Straße "Vogelsang" in der Stadt Kusel; hier: Auftragsvergabe 

Der Verbandsgemeinderat der VG Kusel-Altenglan ermächtigte den Bürgermeister 
einstimmig, den Auftrag zu den Kanalbauarbeiten im Zuge des Ausbaus der Straße 
„Vogelsang“ in der Stadt Kusel, unter Voraussetzung der Zuschlagsreife, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

 

Die Veröffentlichung der Sitzungsergebnisse beschränkt sich auf den sachlichen Inhalt und hat 

lediglich informellen Charakter. Rechtsverbindlich sind einzig die ausgefertigten 

Niederschriften. 
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